
  Genitivobjekt (Objekt im 2. Fall)
Definition:
Das Genitivobjekt (Objekt im 2. Fall) ist eine eher ____________________ 
Satzergänzung.

Es wird als Satzglied abgekürzt mit "__________ " oder  "___________".

Es wird erfragt mit dem Fragewort "____________________"

Verben, die ein Genitivobjekt im 2. Fall verlangen:
Einige wenige Zeitwörter verlangen ein Genitivobjekt:

______________________________________________________________

Kommentiertes Beispiel: 
Satz: Der Angeklagte war sich seiner Schuld bewusst. 

Frage: ______________________________________________________________

Richtige Antwort: __________________________________

                                                       
Bestimme das Genitivobjekt ⇒ Der Angeklagte war sich seiner Schuld  bewusst. 

Bestimme jeweils das Genitivobjekt:
a) Arme Menschen bedürfen der Hilfe.

b) Sie kam ihrer Verantwortung nicht nach.

c) Mein Großvater erfreut sich bester Gesundheit.

d) Er rühmte sich seiner Heldentaten.

e) Wir erinnerten uns seiner im Nachhinein. 

f) Der Dieb wurde der Lüge überführt. 

g) Der Richter bediente sich eines Vergleichs.

h) Viele Schüler sind des Lesens nicht mächtig. 

i) Ich war mir meiner Sache sicher. 

j) Die Mutter nahm sich ihrer Kinder an. 
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